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Antrag für Instrumentalunterricht in der regulären Unterrichtszeit der Volksschule 
 

Name Schüler/in: ________________________ Klasse: _______  Lehrperson:________________________  
 

Schule: _________________________ 
  
Wochentag und Zeit der gewünschten Abwesenheit vom Unterricht der Volksschule: 
 
Unterrichtstag (bzw. mögl. Unterrichtstage) ____________________ 
 
Zeitspanne: von   __________ bis    __________ (inkl. Weg) 
 

 ganzes Schuljahr     Teil des Schuljahres von ____________  bis ____________ 
 
Zu erfüllende Kriterien (Bitte zutreffendes ankreuzen): 
 

❑ Der Schüler/die Schülerin hat neben dem Schulunterricht und Instrumentalunterricht weitere beson-
deres hohen Belastungen (z.B. Sporttraining mit mindestens regionaler Talentkarte). 

Bitte eine schriftliche Begründung beilegen. 

❑ Der Schüler/die Schülerin weist eine hohe Begabung oder Höchstbegabung auf. Der Musikunterricht 
soll als Ergänzung zur bereits bestehenden Begabtenförderung verstanden werden. 

Bitte eine schriftliche Begründung beilegen. 
 

❑ Der Schüler/die Schülerin hat eine besondere Begabung/ein besonderes Talent für ein bestimmtes In-
strument und spielt in einer musikalischen Formation mit erhöhten Ansprüchen. 

❑ Der Schüler/die Schülerin muss für die Teilnahme an einem Wettbewerb oder einem besonderen 
Auftritt einen besonderen Übungsaufwand leisten. 

❑ Der Instrumentalunterricht kann aufgrund der Verfügbarkeit der Instrumentallehrperson unmöglich 
ausserhalb des Unterrichts an der Volksschule stattfinden.  

 
Der Antrag wurde von den Eltern mit der Musiklehrperson am ________________________ besprochen. 
 
Unterschrift Eltern: _______________________       Unterschrift Musiklehrperson: ____________________ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Stellungnahme der Schule 

  
❑ Der Leistungsstand des Schülers/der Schülerin ist so, dass er/sie den Unterrichtsstoff auch ohne den 

regulären Unterricht bewältigen kann. 
 

❑ Die Unterrichtssituation erlaubt es, dass der Schüler/die Schülerin dem Unterricht fernbleibt. 

❑ Der Schüler/die Schülerin zeigt ein gutes Arbeits- und Sozialverhalten und arbeitet an der Schule 
motiviert mit. 

❑ Der Antrag erfüllt ein oder mehrere der zu erfüllenden Kriterien. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Entscheid Schulleitung 
 
Die Schulleitung der Schule ______________________  bewilligt dieses Gesuch     ja      nein 
 

Unterschrift Schulleitung __________________________  für die Dauer von _________ bis ___________ 
 
Bei Ablehnung, Begründung:  
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 

Formularweg: Eltern/Schüler/in → SL VS → / Eltern und Info an Leitung Musikschule 
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Regelung des Instrumental- und Gesangsunterrichts während des  
ordentlichen Volksschulunterrichtes 
 

Allgemeines: 
• Der Gesangs- und Instrumentalunterricht findet grundsätzlich ausserhalb der ordentlichen Unterrichtszeiten 
 der Volksschule statt. 

• Die Schulleitung der Volksschule bewilligt auf Antrag der Eltern jedoch Ausnahmen, falls sich für die  
 Schülerin/den Schüler keine andere Möglichkeit bietet, den Musikunterricht ausserhalb der Schulzeit zu 
 besuchen.  

• Die Erziehungsberechtigten des Schülers/der Schülerin stellen mittels diesem vollständig ausgefüllten  
 Formular einen Antrag bei der zuständigen Schulleitung der Volksschule. Der gewünschte Termin der  
 Dispensation vom Unterricht an der Volksschule ist vorgängig mit der Musikschullehrperson besprochen. 

• Die Schulleitung der Volksschule entscheidet über den Antrag und informiert darüber Eltern und die Musik-
 schulleitung. 
 
Wird ein Antrag bewilligt, gelten folgende Punkte: 

• Der Schüler/die Schülerin ist für die Einhaltung des Zeitplanes verantwortlich. Die Klassenlehrperson ist 
 nicht dafür verantwortlich, die Lernenden in den Musikunterricht zu schicken. 

• Der Instrumental- und Gesangsunterricht findet in den Räumlichkeiten der Musikschule im Kloster Sursee 
 statt. (Der Weg liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten.) 

• Versäumte Unterrichtsinhalte müssen vom Schüler/von der Schülerin selbständig nachgeholt werden. 

• Finden in der Volksschule Projekte statt, so sind diese zu besuchen und der Instrumental- und Gesangsun-
 terricht muss verschoben werden. 

• Dispensierungen werden nur für einen begrenzten Zeitraum erteilt. Nach Ablauf der Frist muss der Schüler 
 den regulären Unterricht wieder besuchen oder ein neues Gesuch muss eingereicht werden. 

• Bewilligte Dispensationen werden durch die Schulleitung aufgehoben, wenn das Arbeitsverhalten, das Ver-
 halten in der Gemeinschaft oder die schulischen Leistungen des Schülers/der Schülerin ungenügend sind. 


